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Dokumente zur Versicherungspolice 09 
Nur gültig in Verbindung mit den auf der Versicherungsbestätigung ausgewiesenen Prämien und Leistungsbeschreibungen. 
Der Versicherungsabschluss ist auf der Versicherungspolice dokumentiert! 
 
 

Die Produkte im Überblick 
 

,- je Person 

ung 
e Person bei Personen- und Sachschäden, 

Die Reise-Assistance garantiert rund um die Uhr schnelle und fachkundige Hilfe weltweit! 
nsere Spezialisten beraten und informieren Sie kompetent. 

• Halten Sie die genaue Anschrift und Telefonnummer Ihres derzeitigen Aufenthaltsortes bereit. 
 Sie sich die Namen Ihrer Ansprechpartner wie z.B. Arzt, Krankenhaus, Polizei. 

 
W

AWISTA süd GmbH 
g 

53 5 58 99 - 0 
) 71 53 5 58 99 - 20 

 

+ 49 (0) 202 47 86 69 - 20 
) 202 47 86 69 - 29 

hweise richten Sie bitte an die 
chadenabteilung der Mondial Assistance International AG (Anschrift siehe rechts) oder 

 
Reiseart: gültig für alle Incoming-Reisen 

eltungsbereich: Deutschland, Schengen-Staaten und Schweiz 

eisedauer: Die Versicherungen gelten für den vereinbarten Zeitraum, 

inzelprämie: gültig für jeweils eine Person bis maximal 80 Jahre 

bschlusshinweise: Der Abschluss ist bis zum einem Monat nach Einreise oder bis zu 

ersicherungsschutz besteht nur für die namentlich auf der Versicherungspolice 

uf Grund der rechtlichen Umfirmierung unserer Hauptniederlassung ändert sich unsere 

ie vertraglich vereinbarten Versicherungsleistungen werden von der Mondial Assistance 

 

Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter  

ONDIAL ASSISTANCE INTERNATIONAL AG 

auptsitz der Aktiengesellschaft ist Wallisellen/Schweiz 
en 

Reise-Krankenversicherung 
Kein Selbstbehalt 
 
Kranken-Rücktransport 
Versicherungssumme: € 10.000
 
Reise-Assistance 
 
Reisehaftpflicht-Versicher
Versicherungssumme: € 1.000.000,- j
€ 250.000,- für Mietsachschäden. 
 
 

Hilfe im Notfall 
 

U
 
Telefon + 49 (0) 89 6 24 24 - 570 
 
Wichtig! 

• Notieren
• Schildern Sie möglichst genau den Sachverhalt und halten Sie alle notwendigen Angaben 

bereit (z.B. Anschrift Ihrer Bank, Konto-/Kreditkartennummer, Bankleitzahl etc.). 

enn Sie Fragen zu den Versicherungsleistungen haben, kontaktieren Sie: 
 
Für Süddeutschland: 
M
Versicherungsvermittlun
Robert-Bosch-Str. 7-9 
73207 Plochingen 
Telefon + 49 (0) 71 
Telefax + 49 (0
E-Mail info.sued@mawista.com 
 
Für Norddeutschland: 

STA nord GmbH MAWI
Versicherungsvermittlung
Kirchstr. 9 
42103 Wuppertal 
Telefon 
Telefax + 49 (0
E-Mail info.nord@mawista.com 
 
Ihre Schadenmeldungen und die entsprechenden Nac
S
melden Sie uns Ihren Schaden schnell und einfach per Internet unter 
www.elvia.de/schadenmeldung 
 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise 

 
G
 
R
maximal 183 Tage pro Jahr. 
 
E
 
A
einer Woche nach Ablauf eines Versicherungsvertrages mit Geltung ab Einreise als Folge-
versicherung möglich. Bei Abschluss nach Einreise besteht eine Wartezeit von 7 Tagen, 
bei Unfall ab Versicherungsbeginn; vor Einreise entfällt die Wartezeit. 
 
V
aufgeführte(n) Person(en) und wenn die Prämie dafür bezahlt ist. 
Die Höhe der Prämie richtet sich in der Regel nach dem ausgewählten Versicherungs-
schutz und der Laufzeit des Vertrages. 
 
 
A
Firmierung in Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Deutschland. 
ELVIA Reiseversicherungen werden als Marke weitergeführt. 
 
D
International AG nach Maßgabe der nachstehenden Versicherungsbedingungen geboten. 
Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam. Die Versicherungsteuer ist in den Prämien 
enthalten. Gebühren werden nicht erhoben. Maßgebend für den Versicherungsumfang sind
die in der Buchungsbestätigung dokumentierten Prämien und Leistungsbeschreibungen. 
 

 
M
Niederlassung für Deutschland 
Ludmillastraße 26 
81543 München 
 
H
Hauptbevollmächtigter für Deutschland: Olaf Nink, Münch
HRB 4605 AG München
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Produkt- und Verbraucherinformationen 
 

eses Informationsblatt soll Ihnen in knapper Form einen Über-

rstattet 

e Kosten für notwendige ärztliche Hilfe bei Krankheiten und Unfallver-

- und Bergungskosten bei Unfällen. 

rsicherungsschutz besteht u. a. für Heilbehandlungen, deren 

A erstattet die Kosten für den medizinisch sinnvollen und vertretba-

 besteht u. a. für Rücktransporte aufgrund 

tte wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten 

etet weltweite Hilfe bei Notfällen im Geltungsbereich: bei Krankheit, 

ersicherungsschutz gegen gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 

ein Versicherungsschutz besteht u. a. für Schäden, die aus der 

tte melden Sie den Versicherungsfall unverzüglich schriftlich bei 

Für alle Versicherungssparten ist bei Beschwerden die Bundesanstalt 

atenschutz: 
n Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

re Einwilligung dazu über die Beendigung 

 als 30 Tagen: 

(Brief, Fax, E-Mail) und braucht 

6, 81543 München, 

as Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit internationa-

 

Di
blick über unsere Versicherungsprodukte verschaffen. Beschrieben 
sind nur die wesentlichen Inhalte. Der Versicherungsschutz 
einschließlich Versicherungssummen und Selbstbehalt-Regelungen 
ist abschließend dargestellt in Ihren Dokumenten zur Versiche-
rungspolice und den AVB. 
 
Reise-Krankenversicherung e
 
di
letzungen, die während der vorübergehenden Reise in Deutschland, in 
der Schweiz und im gesamten Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die 
den Schengen-Besitzstand in vollem Umfang anwenden  akut eintreten: 
• Arzt- und Krankenhauskosten; 
• Medikamente; 
• Such-, Rettungs
 
Kein Ve
Notwendigkeit der versicherten Person vor Reiseantritt bekannt war 
oder mit denen sie nach den ihr bekannten Umständen rechnen 
musste. Weitere Ausschlüsse in §§ 3 AVB RK MV, 5 AVB AB MV. 
 
Kranken-Rücktransport 
 
ELVI
ren Rücktransport der versicherten Person in das dem Wohnort der 
versicherten Person nächstgelegene, geeignete Krankenhaus sowie im 
Todesfall die Überführungskosten bis zu einem Höchstbetrag von € 10.000,-. 
 

rsicherungsschutzKein Ve
von Heilbehandlungen, deren Notwendigkeit der versicherten Person vor 
Reiseantritt bekannt war oder mit denen sie nach den ihr bekannten 
Umständen rechnen musste. Weitere Ausschlüsse in §§ 3 RT, 5 AVB AB MV. 
 
Bi
unverzüglich an die Assistance. 

Reise-Assistance  
 
Bi
Unfall und Tod. Organisiert Kranken-Rücktransport mit medizinisch 
adäquaten Mitteln, sobald medizinisch sinnvoll und vertretbar. Unter 
einer zentralen Rufnummer steht die Assistance 24 Stunden täglich zur 
Seite.  
 
Reisehaftpflicht-Versicherung 
 
V
wegen Personen- und Sachschäden bis zur Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme. 
 
K
Benutzung motorgetriebener Fahrzeuge oder aus der Ausübung der 
Jagd entstehen, sowie grundsätzlich an Gegenständen, die in Obhut 
genommen wurden (Ausnahme: gemietete Räume). Kein Versiche-
rungsschutz besteht auch für Haftpflichtschäden aus beruflicher 
Tätigkeit, § 3 AVB RH MV. 
 
Bi
ELVIA und beachten Sie alle Obliegenheiten in § 4 AVB RH MV. 
Werden die Obliegenheiten nicht beachtet, kommt eine Kürzung oder 
der Verlust der Leistung in Betracht, vgl. hierzu § 9 AVB AB MV. 
 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, zuständig. 
 
D
Entsprechend de
informieren wir Sie darüber, dass im Schadensfall Daten zu Ihrer 
Person gespeichert werden, die zur Erfüllung des Versicherungsvertra-
ges notwendig sind. Zur Prüfung des Antrages oder des Schadens 
werden ggf. Anfragen an andere Versicherer gerichtet und Anfragen 
anderer Versicherer beantwortet. Außerdem werden Daten an den 
Rückversicherer übermittelt. 
Wir weisen darauf hin, dass Ih
des Versicherungsvertrages hinausgeht. Mit Ablehnung eines Antrages 
zum Vertragsabschluss endet die Einwilligung. Die Anschrift der 
jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt. 
 

iderrufsrecht für Verträge mit einer Laufzeit von mehrW
Der Versicherungsvertrag gilt auf der Grundlage der Vertragsbestim-
mungen, der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherinforma-
tion als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
tragserklärung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang dieses 
Versicherungsscheins widerruft. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf muss in Textform erfolgen 
keine Begründung zu enthalten; er ist zu richten an: 
Mondial Assistance International AG, Ludmillastraße 2
Telefax + 49 (0) 89 6 24 24 - 244, E-Mail: service@elvia.de 
 
D
les Recht nicht entgegensteht. Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
können vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person bei 
dem Gericht des Geschäftssitzes oder der Niederlassung des Versiche-
rers erhoben werden. Ist der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person eine natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht 
erhoben werden, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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Bedingungen für die ELVIA Reiseversicherungen der 
Mondial Assistance International AG, Niederlassung für Deutschland 

 
Im Folgenden kurz ELVIA genannt 

chfolgend abgedruckten AVB gelten für die jeweilige Versiche-

 1 Wer ist versichert? 
ic die namentlich genannten Personen oder 

 Für welche Reise gilt die Versicherung? 
rte vorübergehende 

 Wann ist die Prämie zu zahlen? 
s Versicherungsscheins zu 

2. ückerstattung der 

 
Wann beginnt und wann endet die Versicherung? 

onat nach 

2. 

3. rungsschutz beginnt – sofern die Prämie gezahlt ist – 

b) cht visumpflichtigen Land 

c) rungsverträgen, die nach Einreise in den Geltungs-

 
In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? 

reik, innere Unruhen, Kriegsereignisse, Kernener-

2.  hrt; 

Was muss die versicherte Person im Schadensfall unbedingt 

Die v
ten und unnötige Kosten zu 

2.  verzüglich ELVIA anzuzeigen; 
weisen (Kopien der 

4. mfang darzulegen und 

 
Wann zahlt ELVIA die Entschädigung? 

er Höhe nach festge-

Was gilt, wenn die versicherte Person Ersatzansprüche 

1.  Ers  Dritte gehen entsprechend der gesetzlichen 

2.  den 

3. n 

 

§ 9  Wann verliert die versicherte Person den Anspruch auf 
d 

Verjährung? 
 der 

Ve t 
EL  die Leistung in einem der Schwere des Verschul-

2. 

3. 

r Gel-

 
§ 1
1.  en Person und des 

Versicherers bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). 
i-

 

ertrag zuständig? 
Welches Recht findet Anwendung? 

2.  Es -
ge

V V 

 die Kosten der Heilbehandlung bei auf der vorüber-
gehenden Reise in Deutschland, in der Schweiz und im gesamten 

o aaten, die den Schengen-Besitzstand in 

 
§ 2

  ELVIA ersetzt die Aufwendungen für die im Geltungsbereich 

a) handlung durch einen Arzt; 

einschließlich unauf-

 MV) auch die Kosten der im Gel-

d) 

f)  

2. 

Be sport bis zum Ende der 

3. 

 

ein Versicherungsschutz besteht für 
, 

di ie Reise sind; 
lich angeordnete Maßnahmen, 

sses bekannt war oder mit denen 

3. 

4.  hdrainage 

5. ten 

6. nd Schwan-

7. flegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte 

8. gen sowie Hypnose 

 
 

§ 4  Was muss die versicherte Person im Schadensfall unbedingt 

Die
1. ationärer Behandlung im Krankenhaus, vor Beginn 

umfänglicher ambulanter oder stationärer diagnostischer und thera-

ni ance aufzunehmen; 
kführung in ihr Heimatland bei 

3.  einem 

 

Inn ands werden ambulante ärztliche und zahnärztliche 
istungen gem. § 2 AVB RK MV höchstens mit dem 1,8-fachen Satz 

Za
Lei fachen Satz vergütet, 

r Reise akut eintretenden 
nd Unfällen und 

 der Überführung bei Tod. 

tet ELVIA bei Kranken-Rücktransport 

EL
nisch sinnvollen und vertretbaren Rück-

transport der versicherten Person in das ihrem Wohnort nächstgele-

2.  di n für die Überführung des verstorbenen 
ahlweise die unmittelbaren Kosten der Bestattung 

 

Kei
run

  Krankheiten, mit denen die versicherte Person nach den ihr 

2.  Al nd anderen Suchtkrankheiten und deren Folgen;  

hungen und deren Folgen; 

5. hme an Wettkämpfen von 

§ 4 densfall unbedingt 

1. 
unverzüglich Kontakt mit der Assistance aufzunehmen und 

au sreise zu erfüllen und  
ellen, die zur Organisation und 

 

1 ssistance? 
rten Person während der Reise in 

otfällen Hilfe und Beistand und trägt die 
Kosten im jeweils bezeichneten Rahmen. Die Deckungs-

prüfung bleibt ELVIA vorbehalten; Dienstleistungen und Kosten-
 

2.  

3.  
ch Kontakt zur Assistance aufzunehmen. 

e versicherte Person die Beträge innerhalb 

 

1. Stationäre Behandlung / Kostenübernahme-Erklärung 

 
Allgemeine Bestimmungen 
für ELVIA Reiseversicherungen  
AVB AB 09 MV 
 
Die na
rung. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie die betreffende Versiche-
rung vertraglich vereinbart haben. 
 
§
Vers herte Personen sind 
der im Versicherungsnachweis beschriebene Personenkreis, sofern die 
Versicherungsprämie gezahlt wurde. 
 
§ 2
Der Versicherungsschutz gilt für die jeweils versiche
Reise in Deutschland, in der Schweiz und im gesamten Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand in vollem Umfang 
anwenden (Geltungsbereich). 
 
§ 3
1.  Die Prämie ist gegen Aushändigung de

zahlen. Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die 
Prämie vor Versicherungsbeginn gezahlt wurde. 

 Bei Ablehnung eines Visumantrages erfolgt die R
Prämie nach Ablauf der Gültigkeit des Versicherungsscheines (12 
Monate) gegen Vorlage der schriftlichen Ablehnung des Visuman-
trages, des Originalversicherungsscheines und einer vollständigen 
Kopie des Reisepasses der versicherten Person auf eine Bankver-
bindung in Deutschland. 

§ 4  
1. Die Versicherung kann wirksam nur bis zu einem M

Einreise in den Geltungsbereich oder bis zu einer Woche nach 
Ablauf eines Versicherungsvertrages mit Geltung ab Einreise als 
Folgeversicherung abgeschlossen werden. Die versicherte Person 
hat den Tag der Einreise und ggf. die Vorversicherung nachzuweisen. 
Der Versicherungsschutz gilt für den vereinbarten Zeitraum. Die 
Höchstversicherungsdauer beträgt pro Versicherungsjahr insgesamt 
183 Tage.  
Der Versiche
a) für versicherte Personen aus einem visumpflichtigen Land inner-

halb der vor Einreise vereinbarten Laufzeit mit dem Grenzüber-
tritt in einen Staat des vereinbarten Geltungsbereichs und endet 
mit der Ausreise aus dem Geltungsbereich, spätestens jedoch 
mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 
für versicherte Personen aus einem ni
zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Zeitpunkt und endet 
mit der Beendigung der versicherten Reise, der Ausreise aus 
dem Geltungsbereich, spätestens jedoch mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 
bei Versiche
bereich vereinbart werden, nach einer Wartezeit von 7 Tagen – 
ab 0.00 am 8. Tag – ab Versicherungsbeginn. Bei Unfall besteht 
Versicherungsschutz ab Versicherungsbeginn. 

§ 5  
Nicht versichert sind 
1.  Schäden durch St

gie, Beschlagnahme und sonstige Eingriffe von hoher Hand; 
Schäden, welche die versicherte Person vorsätzlich herbeifü

3.  Expeditionen. 
 
§ 6  

unternehmen (Obliegenheiten)? 
ersicherte Person ist verpflichtet, 

1.  den Schaden möglichst gering zu hal
vermeiden; 
den Schaden un

3. den Tag der Einreise in geeigneter Form nachzu
Einreisedokumente, Pass / Visum soweit zur Einreise erforderlich, 
Fahrkarten, Flugscheine und dergleichen); 
das Schadenereignis und den Schadenu
ELVIA jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen. 
Zum Nachweis hat die versicherte Person Original-Rechnungen und 
-Belege einzureichen, gegebenenfalls die Ärzte – einschließlich der 
Ärzte der Assistance – von der Schweigepflicht zu entbinden und es 
ELVIA zu gestatten, Ursache und Höhe des geltend gemachten 
Anspruchs in zumutbarer Weise zu prüfen. 

§ 7  
Hat ELVIA die Leistungspflicht dem Grund und d
stellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt. 
 
§ 8  

gegen Dritte hat? 
atzansprüche gegen

Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf ELVIA über, 
soweit der versicherten Person daraus kein Nachteil entsteht. 

 Die versicherte Person ist verpflichtet, in diesem Rahmen
Rechtsübergang auf Wunsch von ELVIA schriftlich zu bestätigen.  

 Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträge
sowie der Sozialversicherungsträger gehen der Eintrittspflicht von 
ELVIA vor. ELVIA tritt in Vorleistung, sofern sie unter Vorlage von 
Original-Belegen zunächst in Anspruch genommen wird. 

Versicherungsleistung durch Obliegenheitsverletzung un

1.  Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist ELVIA von
rpflichtung zur Leistung frei; bei grob fahrlässiger Verletzung is
VIA berechtigt,

dens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat die versicherte 
Person zu beweisen. Außer im Falle der Arglist ist ELVIA zur Leistung 
verpflichtet, soweit die versicherte Person nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht von ELVIA ursächlich ist. 

 Der Anspruch auf Versicherungsleistung verjährt in drei Jahren, 
gerechnet ab Ende des Jahres, in welchem der Anspruch entstan-
den ist und die versicherte Person von den Umständen zu
tendmachung des Anspruchs Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen müssen. 

0 Welche Form gilt für die Abgabe von Willenserklärungen? 
Anzeigen und Willenserklärungen der versichert

2.  Versicherungsvermittler sind mit der Entgegennahme und Weiterle
tung von Erklärungen an ELVIA beauftragt.  

§ 11 Welches Gericht in Deutschland ist für die Geltendmachung 
der Ansprüche aus dem Versicherungsv

1.  Der Gerichtsstand ist  München  
 gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entge
nsteht. 

 

Reise-Krankenversicherung 
B RK 09 MA

 
§ 1 Was ist versichert? 
 Versichert sind

H heitsgebiet der Mitgliedst
vollem Umfang anwenden (Geltungsbereich) akut eintretenden 
Krankheiten und Unfällen. Versichert sind ferner die Such-, Ret-
tungs- und Bergungskosten, wenn die versicherte Person nach 
einem Unfall gerettet oder geborgen werden muss, oder wenn die 
versicherte Person vermisst wird und zu befürchten ist, dass ihr 
etwas zugestoßen ist bis zu € 5.000,-. 

  Welche Kosten werden bei Heilbehandlung im Geltungsbereich 
erstattet? 

1.
notwendige ärztliche Hilfe. Dazu gehören die Kosten für 

 ambulante Be
b)  Heilbehandlungen und Arzneimittel, die der versicherten Person 

ärztlich verordnet wurden; 
c)  stationäre Behandlung im Krankenhaus 

schiebbarer Operationen. Bei einer Frühgeburt werden (in Ab-
weichung von § 1 AVB AB
tungsbereich notwendigen Heilbehandlungen des neugeborenen 
Kindes bis zu einem Betrag von € 10.000,- übernommen; 

 den medizinisch notwendigen Krankentransport zur stationären 
Behandlung in das nächst erreichbare Krankenhaus im Gel-
tungsbereich und zurück in die Unterkunft; 

e)  medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls; 
schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparaturen von Zahn-
prothesen und Provisorien bis € 250,-. 

 ELVIA erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tag der 
Transportfähigkeit, insgesamt jedoch längstens bis zu 45 Tagen ab 

ginn der Behandlung, sofern ein Rücktran
versicherten Reise wegen Transportunfähigkeit der versicherten Person 
nicht möglich ist. 

 Sofern nicht anders vereinbart, trägt die versicherte Person bei 
jedem versicherten Ereignis einen Selbstbehalt von € 50,-. 

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten? 

K
1.  Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maßnahmen

e ein Anlass für d
2.  Heilbehandlungen und andere ärzt

deren Notwendigkeit der versicherten Person vor Reiseantritt oder 
zur Zeit des Versicherungsabschlu
sie nach den ihr bekannten Umständen rechnen musste; 

 Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen, 
Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien hinausgehen; 
Massage- und Wellness-Behandlungen, Fango und Lymp
sowie die Anschaffung von Prothesen und Hilfsmitteln; 

 Behandlung von Alkohol-, Drogen- und anderen Suchtkrankhei
und deren Folgen; 

 Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche u
gerschaftsunterbrechungen und deren Folgen; 

 durch Siechtum, P
Behandlung oder Unterbringung; 

 Behandlungen geistiger oder seelischer Störun
und Psychotherapie einschließlich der hierfür verwendeten Arznei-
mittel; 

9.  Verletzungen, die durch die aktive Teilnahme an Wettkämpfen von 
Sportorganisationen und dem dazugehörigen Training verursacht 
wurden.

unternehmen (Obliegenheiten)? 
 versicherte Person ist verpflichtet, 

 im Falle st

peutischer Maßnahmen sowie vor Abgabe von Zahlungsanerkennt-
ssen unverzüglich Kontakt zur Assist

2.  ihrem Rücktransport oder der Rüc
Bestehen der Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die Assistance den 
Rücktransport nach Art der Krankheit und deren Behandlungsbedürftigkeit 
genehmigt; 

 ELVIA die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften mit
Originalerstattungsstempel eines anderen Versicherungsträgers 
über die gewährten Leistungen vorzulegen; diese werden Eigentum 
von ELVIA. 

§ 5 Welche zusätzlichen Regelungen gelten für den Versiche-
rungsschutz der ELVIA Reise-Krankenversicherung während 
eines Reiseaufenthalts in Deutschland? 
erhalb Deutschl

Le
der Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ oder Gebührenordnung für 

hnärzte, GOZ, vergütet; überwiegend medizinisch-technische 
stungen werden höchstens mit dem 1,3-

Laborleistungen höchstens mit dem 1,15-fachen Satz. Die Kosten 
stationärer Behandlung laut § 2 Nr. 1 und 2 AVB RK MV werden nach 
dem jeweils geltenden Regelsatz der gebietszuständigen Allgemeinen 
Ortskrankenkasse erstattet. 
 

Kranken-Rücktransport 
AVB RT 09 MV 
 
 1 Was ist versichert? §

Versichert sind die Kosten  
1. des Krankentransports wegen auf de

Krankheiten u
2.
 
§ 2  Welche Kosten erstat

und Überführung? 
VIA erstattet 

1.  die Kosten für den medizi

gene geeignete Krankenhaus bis zu einem Höchstbetrag von € 10.000,-. 
e unmittelbaren Koste

Versicherten, w
vor Ort bis maximal zur Höhe der Überführungskosten bis zu einem 
Höchstbetrag von € 10.000,-. 

§ 3  Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind 
zu beachten? 

n Versicherungsschutz besteht für Krankentransporte und Überfüh-
gen aufgrund von  

1.
bekannten Umständen rechnen musste; 

kohol-, Drogen- u
3.  Entbindungen nach der 36. Schwangerschaftswoche und Schwan-

gerschaftsunterbrec
4.  geistigen oder seelischen Störungen sowie Hypnose und Psychotherapie; 

 Verletzungen, die durch die aktive Teilna
Sportorganisationen und dem dazugehörigen Training verursacht wurden. 

 
  Was muss die versicherte Person im Scha

unternehmen (Obliegenheiten)? 
Die versicherte Person ist verpflichtet  

bei Eintritt einer akuten schweren Erkrankung oder Unfallverletzung 

2. die Formalitäten und sonstigen Voraussetzungen zur Entlassung 
s stationärer Behandlung und zur Au

3. ELVIA alle Informationen bereitzust
Durchführung des Rücktransports erforderlich sind. 

Reise-Assistance 
AVB AS 09 MV 
 

  Welche Dienste bietet ELVIA im Rahmen der A§ 
1.  ELVIA bietet der versiche

nachstehend genannten N
entstehenden 

übernahme-Erklärungen der Assistance sowie die Beauftragung von
Leistungsträgern beinhalten grundsätzlich kein Anerkenntnis der 
Eintrittspflicht von ELVIA aus dem Versicherungsvertrag gegenüber 
der versicherten Person. 
ELVIA hat die Assistance damit beauftragt, für die Versicherten von 
ELVIA die nachstehend genannten Dienstleistungen im 24-Stunden-
Service zu erbringen. 
Die versicherte Person hat zur Inanspruchnahme der Dienstleistun-
gen in Notfällen unverzügli

4.  Soweit die versicherte Person weder von ELVIA noch von einem 
anderen Kostenträger die Erstattung verauslagter Beträge bean-
spruchen kann, hat di
eines Monats nach Rechnungsstellung an ELVIA zurückzuzahlen. 

§ 2  Welche Hilfeleistung bietet die Assistance bei Krankheit und 
Unfall? 

- 3 - 



 
e 

Erklärung beinhaltet keine Anerkennung der Leistungspflicht. ELVIA 

de gen Kostenträger. 

rt der versicherten Person nächst-
enhaus. 

§ 3

Sti
Assi
ode son zum Bestattungsort. 

es 
während der Reise 
zlicher Haftpflichtbe-

rechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadener-
z in Anspruch genommen wird. Schadenereignisse sind Tod, 

t schen (Personenscha-

 
geschuldet ist. ELVIA ersetzt die Entschädigung insoweit, als sie die 

ch i-
gu Vergleich schließt oder genehmigt oder wenn 

2. 

en Person. 

 trägt ELVIA die 

4.  

rson scheitert, hat ELVIA für den daraus 

5.  

g der Leistungen von ELVIA. 

§ 3  
De

 Haftpflichtansprüche 
onstiger Zusage über 

ersicherten Person 

c) agung einer Krankheit durch die versicherte Person; 

2. Haf herte Person 

ie versicherte Person 
nmacht erlangt 

enommen hat; eingeschlossen ist 

c) 

ugs verursacht werden. 

§ 4  
n)? 

Ver cherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche 
n

1.  Je

3.  g gegen die versicherte Person 

4.  A anzuzeigen, wenn ein 

5.  st verpflichtet, unter Beachtung der Weisung 

6. ber den Haftpflichtanspruch, hat die 

7. ge veränderter Verhältnisse das 

8. ehr des 

 

 
inweise für den Schadensfall

hzuweisen. Sichern Sie deshalb in jedem Fall bitte geeignete 
adenbestätigung, Attest) und 

sicherung / 
ken-Rücktransport / Reise-Assistance) 

ktransport sichergestellt 

Kosten 

Woran sollten Sie bei Ansprüchen aus der Reiseunfall-
Versicherung oder Reisehaftpflicht-Versicherung denken? 
(Reisehaftpflicht-Versicherung) 

pie des 
falls die Polizei zu Ermittlungen 

 11
09

 

Bei stationärer Krankenhausbehandlung gibt ELVIA dem Kranken-
haus eine Kostenübernahme-Erklärung bis zu € 13.000,-. Dies

übernimmt im Namen der versicherten Person die Abrechnung mit 
m zuständi

2. Kranken-Rücktransport 
 Sobald der Vertragsarzt der Assistance in Abstimmung mit den 

behandelnden Ärzten vor Ort es für medizinisch sinnvoll und ver-
tretbar erachtet, organisiert die Assistance den Rücktransport mit 
medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich Ambulanz-
Flugzeugen) in das dem Wohno
gelegene geeignete Krank

 
  Welche Dienste leistet die Assistance bei Tod der versicher-

ten Person? 
rbt die versicherte Person während der Reise, organisiert die 

stance auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Geltungsbereich 
r die Überführung der verstorbenen Per

 
Reisehaftpflicht-Versicherung 
AVB RH 09 MV 
 
§ 1 Welches Risiko übernimmt ELVIA? 

A bietet Versicherungsschutz gegen Haftpflichtrisiken dELVI
täglichen Lebens, wenn die versicherte Person 
wegen eines Schadenereignisses aufgrund geset
stimmungen privat
sat
Verle zung oder Gesundheitsschädigung von Men
den) oder Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden). 
 
§ 2 In welcher Weise schützt ELVIA die versicherte Person vor 

Haftpflichtansprüchen, und in welchem Umfang leistet sie 
Entschädigung? 

1.  ELVIA prüft die Haftung, wehrt unberechtigte Ansprüche ab und 
ersetzt die Entschädigung, welche von der versicherten Person

Entschädigungspflicht anerkennt oder das Anerkenntnis der versi-
erten Person genehmigt. ELVIA zahlt ebenfalls die Entschäd
ng, wenn sie einen 

eine gerichtliche Entscheidung vorliegt. 

 Macht der Geschädigte oder dessen Rechtsnachfolger den 
Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend, führt ELVIA den Rechtsstreit 
auf ihre Kosten im Namen der versichert

3.  Wünscht oder genehmigt ELVIA die Bestellung eines Verteidigers in 
einem Strafverfahren gegen die versicherte Person, das aus Anlass 
eines versicherten Schadenereignisses geführt wird,
Kosten des Verteidigers. 
Falls die von ELVIA verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Wider-
stand der versicherten Pe
entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen. 
Die in der Versicherungspolice oder den Produkt- und Verbraucher-
informationen genannten Versicherungssummen bilden die Höchst-
grenze für den Umfan

 
Welche Risiken sind nicht versichert? 

r Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf 
1.

a) soweit sie aufgrund vertraglicher oder s
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht der v
hinausgehen; 

b) gemeinsam reisender versicherter Personen untereinander und 
ihrer mitreisenden Angehörigen; 
wegen der Übertr

d) wegen Schäden aus beruflicher Tätigkeit. 
tpflichtansprüche gegen die versic

a) aus der Ausübung der Jagd; 
b) wegen Schäden an fremden Sachen, die d

gemietet oder geliehen hat, durch verbotene Eige
hat oder welche sie in Obhut g
die Haftpflicht aus der Beschädigung gemieteter Ferienwohnun-
gen und Hotelzimmer oder der Unterkunft im Geltungsbereich, 
nicht jedoch an dem  Mobiliar; 
als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, Luft- 
oder motorgetriebenen Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch des Fahrze

 
Was muss die versicherte Person nach Eintritt des 
Versicherungsfalls unbedingt beachten (Obliegenheite

si
gege  die versicherte Person zur Folge haben könnte. 

der Versicherungsfall ist ELVIA unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

2.  Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder der Erlass eines 
Strafbefehls oder eines Mahnbescheids ist ELVIA von der versicher-
ten Person auch dann unverzüglich anzuzeigen, wenn der Versiche-
rungsfall ELVIA bereits bekannt ist. 
Wird der Anspruch auf Entschädigun
geltend gemacht, hat sie dies ELVIA innerhalb einer Woche nach 
der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen. 
Die versicherte Person hat außerdem ELVI
Anspruch unter Einschaltung gerichtlicher oder staatlicher Hilfe 
geltend gemacht wird. 
Die versicherte Person i
von ELVIA nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu 
sorgen und alles zu tun, was zur Aufklärung des Schadensfalles 
dient. Sie hat ausführlichen und wahrheitsgemäßen Schadenbericht 
zu erstatten und alle Umstände, die mit dem Schadenereignis in 
Zusammenhang stehen, mitzuteilen sowie die entsprechenden 
Schriftstücke einzureichen. 
Kommt es zum Prozess ü
versicherte Person die Prozessführung ELVIA zu überlassen, dem 
von ELVIA bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle 
von diesem oder von ELVIA für nötig erachteten Aufklärungen zu 
geben. Gegen gerichtliche oder staatliche Verfügungen auf Scha-
denersatz hat die versicherte Person, ohne die Weisung von ELVIA 
abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die erforderli-
chen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

 Wenn die versicherte Person infol
Recht erlangt, die Aufhebung oder die Minderung einer zu zahlen-
den Rente zu fordern, ist die versicherte Person verpflichtet, dieses 
Recht in ihrem Namen von ELVIA ausüben zu lassen. Die Bestim-
mungen unter Nr. 3 bis 5 finden entsprechend Anwendung. 

 ELVIA gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abw
Anspruchs ihr zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen 
der versicherten Person abzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H
 

Was ist in jedem Schadensfall zu tun? 
Der Versicherte hat den Schaden möglichst gering zu halten und 
nac
Nachweise zum Schadeneintritt (z. B. Sch
zum Umfang des Schadens (z. B. Rechnungen, Belege). 
 
Wie verhalten Sie sich bei Krankheit, Verletzung oder anderen 
Notfällen während der Reise? (Reise-Krankenver
Kran
Wenden Sie sich bei schweren Verletzungen oder Krankheiten, 
insbesondere vor Klinikaufenthalten, bitte unverzüglich an die Assistance, 
damit die adäquate Behandlung bzw. der Rüc
werden kann. Für die Erstattung Ihrer vor Ort verauslagten Kosten 
reichen Sie bitte Originalrechnungen und / oder -rezepte ein. 
Wichtig: Aus den Rechnungen müssen der Name der behandelten 
Person, die Bezeichnung der Erkrankung, die Behandlungsdaten und 
die einzelnen ärztlichen Leistungen mit den entsprechenden 
hervorgehen. Rezepte müssen Angaben über die verordneten Medika-
mente, die Preise und den Stempel der Apotheke enthalten. 

Notieren Sie sich bitte Namen und Anschriften von Zeugen, die das 
Schadenereignis beobachtet haben. Lassen Sie sich eine Ko
Polizeiprotokolls aushändigen, 
eingeschaltet wurde. Informieren Sie ELVIA und reichen Sie diese 
Unterlagen und Informationen mit Ihrer Schadenmeldung ein. 
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